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Anfrage zum Plenum des Herrn Abgeordneten Christian Zwanziger (BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN) 
 
Ausstattung Regionaler Planungsverbände 
 
Ich frage die Staatsregierung: 
Wie viele Beschäftigte arbeiten in den Geschäftsstellen der regionalen Planungsver-
bände (bitte nach Planungsverbänden auflisten: Zahl der Beschäftigten, TVöD-Ein-
gruppierung und verfügbarer Arbeitszeit für diese Aufgabe), welche Planungsver-
bände machen von dem Recht weitere Organe sowie einen regionalen Planungsbei-
rat zu schaffen Gebrauch (bitte nach Planungsverbänden auflisten), welche zusätzli-
chen personellen Ressourcen können die jeweiligen regionalen Planungsverbände 
mobilisieren um bspw. die Ausweisung von Vorranggebiete für den Hochwasser-
schutz in den Regionalplänen oder anderer Fachplanungen inhaltlich vorzubereiten 
und in regelmäßigen Intervallen an sich verändernden Bedingungen anzupassen 
 
 
Antwort des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung 
und Energie 
 
In der Regel arbeiten in den Geschäftsstellen der Regionalen Planungsverbände 

(RPV), die für die organisatorischen Aufgaben und die Verwaltungsgeschäfte zustän-

dig sind, 2-3 Personen (Geschäftsführung sowie Assistenz) in Teilzeit. Entlohnung und 

Umfang der Arbeitszeit werden von den RPV in eigener Zuständigkeit festgelegt. Nä-

here Auskünfte hierzu sind wegen der geringen Anzahl von Beschäftigten aus Daten-

schutzgründen nicht möglich. Die Bezahlung erfolgt in der Regel aus den Zuweisun-

gen, die der Staat den RPV gemäß Kostenerstattungsverordnung gewährt. Bei Bedarf 

sind darüber hinaus Sonderzuweisungen möglich. 

Art. 10 des Bayerischen Landesplanungsgesetzes (BayLplG) bestimmt die Organe der 

RPV, nämlich die Verbandsversammlung, den Planungsausschuss und den Ver-

bandsvorsitzenden. Weitere Organe sind nicht vorgesehen. Regionale Planungsbei-

räte bestehen derzeit in den RPV 13 und 14.  

Die RPV bedienen sich zur Ausarbeitung des Regionalplans der jeweils zuständigen 

höheren Landesplanungsbehörde, die hierfür die erforderlichen Mittel zur Verfügung 

stellt (vgl. Art. 8 Abs. 4 BayLplG). Hierunter fällt auch die Festlegung von Vorrangge-

bieten für den Hochwasserschutz oder weitere neue regionalplanerische Themen. 
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Fachplanungen gehören hingegen nicht zum Aufgabenbereich der RPV, sondern sind 

von den zuständigen Fachbehörden vorzunehmen. 


